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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rakel-
vorrichtung zum Auftrag einer Beschichtungszusam-
mensetzung auf über eine Stützwalze laufendes 
Bahnmaterial, umfassend ein Dosierelement sowie 
eine über der Stützwalze anordenbare Haltevorrich-
tung für das Dosierelement, letztere mit einer Rück-
wand und zwei Seitenelementen, wobei die Haltevor-
richtung im Gebrauchszustand zusammen mit dem 
Dosierelement einen trogartigen, nach oben offenen 
und unten durch das über die Stützwalze laufende 
Bahnmaterial begrenzten Behälter bildet. Des weite-
ren betrifft die Erfindung eine Haltevorrichtung für 
eine solche Rakelvorrichtung sowie ein Verfahren 
zum Auftragen einer Beschichtungszusammenset-
zung auf ein über eine Stützwalze laufendes Bahn-
material.

[0002] Es ist seit vielen Jahren bekannt, zum Be-
schichten von Bahnmaterial, z. B. von Bahnen aus 
Kunststofffolie, sogenannte Rakelvorrichtungen ein-
zusetzen. Grundsätzlich geht es dabei vor allem dar-
um, eine Beschichtungszusammensetzung mög-
lichst gleichmäßig und glatt in einer definierten Dicke 
auf die Bahnen aufzubringen. Als Beschichtungszu-
sammensetzung können beispielsweise Klebstoffe, 
Farblacke oder Klarlacke aufgebracht werden. Diese 
enthalten in der Regel einen flüssigen Anteil verduns-
tbarer organischer Lösungsmittel, welche nach dem 
Aufbringen in einem Trocknungsschritt mindestens 
teilweise entfernt werden können. Aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit sowie aus Umweltschutzgründen 
versucht man in der Regel, den Lösungsmittelanteil 
möglichst gering zu halten, so dass die Beschich-
tungszusammensetzungen üblicherweise eine recht 
hohe Viskosität aufweisen. Insbesondere die Herstel-
lung von Beschichtungen sehr geringer Dicke kann 
sich bei Verwendung hochviskoser Beschichtungszu-
sammensetzungen allerdings als sehr schwierig ge-
stalten.

[0003] Bei herkömmlichen Rakelvorrichtungen han-
delt es sich um relativ einfach aufgebaute Vorrichtun-
gen, deren wichtigstes Bestandteil ein Dosierele-
ment, das sogenannte Rakel, ist. Das Dosierelement 
kann beispielsweise messer- oder walzenartig aus-
gestaltet sein und dient insbesondere der Einstellung 
der Dicke, mit der die Beschichtungszusammenset-
zung auf ein Bahnmaterial aufgetragen wird. Die Di-
cke der aufgetragenen Beschichtungszusammenset-
zung liegt gewöhnlich in derselben Größenordnung 
wie die des Bahnmaterials. Zur Einstellung der Dicke 
wird der Abstand des Dosierelements zum Bahnma-
terial auf einen gewünschten Wert eingestellt, so 
dass zwischen dem Dosierelement und dem Bahn-
material ein schmaler Spalt, der sogenannte Rakel-
spalt, verbleibt. Die Beschichtungszusammenset-
zung ist in einem Behälter bzw. einem Reservoir hin-
ter dem Dosierelement bevorratet, der bzw. das im 

wesentlichen aus dem Dosierelement selbst, einer 
Rückwand und zwei Seitenelementen gebildet wird. 
Alle diese Bestandteile sind bei bekannten Rakelvor-
richtungen aus Metall gefertigt. Nach oben hin ist das 
Reservoir in aller Regel offen ausgebildet, so dass 
bei Bedarf Beschichtungszusammensetzung nach-
gefüllt werden kann. Der Boden des Reservoirs wird 
durch das Bahnmaterial gebildet, das während des 
Beschichtungsvorgangs kontinuierlich über eine so-
genannte Stützwalze geführt wird, auf der die Rakel-
vorrichtung angeordnet ist. Dabei tritt es durch einen 
Spalt zwischen der Rückwand und der Stützwalze in 
das Reservoir mit der Beschichtungszusammenset-
zung ein. Beim Austritt aus dem Reservoir durch den 
Rakelspalt verbleibt entsprechend der Spalthöhe die 
Beschichtungszusammensetzung in einer bestimm-
ten Dicke auf dem Bahnmaterial.

[0004] Aufgrund der kontinuierlichen Bewegung des 
Bahnmaterials in Richtung des Dosierelements so-
wie der oben erwähnten, in der Regel recht hohen 
Viskosität der Beschichtungszusammensetzung wird 
die Beschichtungszusammensetzung aus dem Re-
servoir üblicherweise – wie gewünscht – ausschließ-
lich durch den Rakelspalt ausgetragen. Bei ver-
gleichsweise niedrigviskosen Beschichtungszusam-
mensetzungen, deren Verwendung beispielsweise 
zur Erzeugung von Beschichtungen mit sehr geringer 
Dicke wünschenswert sein kann, können allerdings 
Probleme mit der Dichtigkeit des Reservoirs auftre-
ten. So kann es insbesondere bei niedrigen Bahnge-
schwindigkeiten vorkommen, dass die Beschich-
tungszusammensetzung aus dem Spalt zwischen 
der Rückwand der Rakelvorrichtung und der Stütz-
walze, also entgegen der Laufrichtung der zu be-
schichtenden Bahn, austritt. Versuche der Anmelde-
rin zur Lösung dieser Probleme durch Optimierung 
der Höhe des Spaltes zwischen der Rückwand und 
der Stützwalze haben mit klassischen Rakelvorrich-
tungen zu keinen befriedigenden Ergebnissen ge-
führt.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine technische Lösung für das vorge-
nannte Problem bereitzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Rakel-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1, die 
Haltevorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 
6 und das Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruch 20. Bevorzugte Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Rakelvorrichtung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen 2 bis 5 definiert. Bevorzugte Aus-
führungsformen der erfindungsgemäßen Haltevor-
richtung sowie des erfindungsgemäßen Verfahrens 
finden sich in den abhängigen Ansprüchen 7 bis 19 
und 21 bis 25. Der Wortlaut sämtlicher Ansprüche 
wird hiermit durch Bezugnahme zum Inhalt dieser 
Beschreibung gemacht.
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[0007] Eine erfindungsgemäße Rakelvorrichtung 
eignet sich wie die oben beschriebenen klassischen 
Rakelvorrichtungen zum Auftrag einer Beschich-
tungszusammensetzung auf über eine Stützwalze 
laufendes Bahnmaterial. Sie umfasst ein Dosierele-
ment sowie eine über der Stützwalze anordenbare 
Haltevorrichtung für das Dosierelement, letztere mit 
einer Rückwand und zwei Seitenelementen. Im Ge-
brauchszustand bildet die Haltevorrichtung zusam-
men mit dem Dosierelement einen trogartigen, nach 
oben offenen und unten durch das über die Stützwal-
ze laufende Bahnmaterial begrenzten Behälter.

[0008] Besonders zeichnet sich eine erfindungsge-
mäße Rakelvorrichtung dadurch aus, dass zumin-
dest die an das Bahnmaterial angrenzende Unter-
kante der Rückwand aus Kunststoff besteht. Eine 
derartige Ausgestaltung der Rückwand bietet große 
Vorteile im Hinblick auf die Dichtigkeit des Behälters 
bzw. des Reservoirs, der bzw. das aus der Haltevor-
richtung und dem Dosierelement gebildet ist. Im Ge-
gensatz zu klassischen Rakelvorrichtungen mit einer 
Rückwand aus Metall ist es nämlich auf besonders 
einfache Art möglich, den Spalt zwischen Rückwand 
und Stützwalze individuell abzustimmen bzw. anzu-
passen, so dass auch niedrigviskose Beschichtungs-
zusammensetzungen verwendet werden können, 
ohne dass diese an nicht dafür vorgesehenen Stellen 
aus dem Reservoir austreten. Auf Details betreffend 
die Anpassung des Spaltes wird unten noch näher 
eingegangen.

[0009] Bei dem Dosierelement einer erfindungsge-
mäßen Rakelvorrichtung handelt es sich insbesonde-
re um ein messerartiges Dosierelement, beispiels-
weise um ein messerartig geschliffenes Stahlband. 
Grundsätzlich können aber auch andere bekannte 
Dosierelemente eingesetzt werden, beispielsweise 
walzenförmige Dosierelemente. Die Unterkante des 
Dosierelements ist vorzugsweise abgerundet oder 
zugespitzt ausgebildet. In bevorzugten Ausführungs-
formen der erfindungsgemäßen Rakelvorrichtung be-
steht das Dosierelement aus Metall.

[0010] Das Dosiermittels ist in einer erfindungsge-
mäßen Rakelvorrichtung mit seiner Längsachse vor-
zugsweise parallel zur Längsachse der Rückwand 
der Haltevorrichtung ausgerichtet. Die Seitenwände 
sind insbesondere senkrecht dazu angeordnet. Do-
siermittel und Rückwand sind vorzugsweise derart di-
mensioniert, dass sich mit einer erfindungsgemäßen 
Rakelvorrichtung Bahnmaterial mit einer Breite von 
bis zu 2 m beschichten lässt. Die Rückwand weist 
vorzugsweise eine Länge zwischen 40 cm und 2 m 
und eine Höhe zwischen 10 cm und 30 cm auf.

[0011] Vorzugsweise weist eine erfindungsgemäße 
Rakelvorrichtung Positioniermittel auf, mit deren Hilfe 
die Position der Haltevorrichtung zur Stützwalze ein-
stellbar ist. Insbesondere ist die Position der Stütz-

walze im Hinblick auf den daraus resultierenden Win-
kel zwischen dem Dosierelement und dem über die 
Stützwalze laufenden Bahnmaterial und/oder dem 
Abstand zwischen der Rückwand und der Stützwalze 
und damit der Höhe des Spalts zwischen Rückwand 
und Stützwalze mittels der Positioniermittel einstell-
bar. Alle Einstellungen können vorzugsweise stufen-
los vorgenommen werden.

[0012] Ein zentraler Bestandteil der vorliegenden 
Erfindung ist insbesondere die Haltevorrichtung, die 
in einer erfindungsgemäßen Rakelvorrichtung zum 
Einsatz kommt.

[0013] Eine erfindungsgemäße Haltevorrichtung 
umfasst, wie bereits erwähnt, eine mindestens teil-
weise aus Kunststoff bestehende Rückwand sowie 
zwei Seitenelemente. Vorzugsweise besteht zumin-
dest die an das Bahnmaterial angrenzende Unter-
kante der Rückwand aus Kunststoff.

[0014] Vorzugsweise weisen die Seitenelemente ei-
ner erfindungsgemäßen Haltevorrichtung Haltemittel 
für das Dosierelement auf. Bei den Haltemitteln kann 
es sich beispielsweise um Stützmittel oder Klemmittel 
handeln. Besonders bevorzugt handelt es sich bei 
den Haltemitteln um Ausnehmungen, in die das Do-
sierelement insbesondere einschiebbar oder ein-
steckbar ist.

[0015] Die Haltemittel sind insbesondere derart 
ausgebildet, dass die Position des Dosierelements 
zur Stützwalze, insbesondere sein Abstand zur 
Stützwalze, flexibel einstellbar ist. In besonders be-
vorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemä-
ßen Haltevorrichtung handelt es sich bei den Halte-
mitteln um Spalte, in denen ein eingeschobenes Do-
sierelement insbesondere stufenlos verschiebbar ist. 
Durch Verschieben des Dosierelements ist insbeson-
dere der Abstand zwischen der Unterkante des Do-
sierelements und dem Bahnmaterial, also die Höhe 
des Rakelspalts und damit die Dicke der Beschich-
tung auf dem Bahnmaterial, einstellbar.

[0016] Vorzugsweise weisen die Seitenelemente ei-
ner erfindungsgemäßen Haltevorrichtung Arretiermit-
tel auf, mit denen das Dosierelement in einer be-
stimmten Position, insbesondere in einem bestimm-
ten Abstand zum Bahnmaterial, arretierbar ist. Bei 
den Arretiermitteln handelt es sich beispielsweise um 
Schrauben oder Klemmen.

[0017] Die Seitenelemente einer erfindungsgemä-
ßen Haltevorrichtung bestehen vorzugsweise min-
destens teilweise aus Kunststoff. Ihre Beschaffenheit 
ist jedoch grundsätzlich unkritisch. Allerdings kann es 
bevorzugt sein, dass die Rückwand und die Seitene-
lemente als einstückiges Bauteil ausgebildet sind. In 
diesen Fällen bestehen die Seitenteile vorzugsweise 
vollständig aus Kunststoff.
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[0018] Bei dem Kunststoff, aus dem die Rückwand 
einer erfindungsgemäßen Haltevorrichtung und/oder 
die Seitenteile mindestens teilweise bestehen, han-
delt es sich insbesondere um einen durch ein mecha-
nisches Abtrageverfahren gut bearbeitbaren Kunst-
stoff, insbesondere um einen Kunststoff auf Basis ei-
nes oder mehrerer Thermoplasten. Vorzugsweise 
handelt es sich bei dem Kunststoff um einen als Gleit-
lagerwerkstoff geeigneten Kunststoff. Insbesondere 
umfasst der Kunststoff mindestens einen Werkstoff 
aus der Gruppe mit Polyamiden, PTFE, PVC und Po-
lyacetalen. In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei dem Kunststoff um Po-
lyoxymethylen. Insbesondere zur Erhöhung der Fes-
tigkeit kann der Kunststoff einen oder mehrere Füll-
stoffe, insbesondere Fasern, aufweisen.

[0019] Die Rückwand einer erfindungsgemäßen 
Haltevorrichtung kann ein Verstärkungsmittel, insbe-
sondere ein Versteifungsmittel, aufweisen. Dies ist 
insbesondere dann bevorzugt, wenn die erfindungs-
gemäße Haltevorrichtung zur Beschichtung von sehr 
breitem Bahnmaterial ausgelegt ist und entspre-
chend die Rückwand eine große Länge aufweist. Als 
Verstärkungsmittel kann die Rückwand beispielswei-
se eine Metallleiste aufweisen.

[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Auf-
tragen einer Beschichtungszusammensetzung auf 
ein über eine Stützwalze laufendes Bahnmaterial 
zeichnet sich insbesondere durch die Verwendung 
einer erfindungsgemäßen Rakelvorrichtung und/oder 
einer erfindungsgemäßen Haltevorrichtung aus.

[0021] Erfindungsgemäß ist es besonders bevor-
zugt, dass die Unterkante der Rückwand vor dem Be-
schichtungsvorgang an die Stützwalze, insbesonde-
re an die Oberfläche und/oder den Durchmesser der 
Stützwalze, angepasst wird. Diese Anpassung erfolgt 
vorzugsweise durch ein mechanisches Verfahren, 
insbesondere ein Schleifverfahren. So ist es beson-
ders bevorzugt, die Rückwand zur Anpassung auf ei-
ner Schleifwalze einzuschleifen, insbesondere auf ei-
ner Schleifwalze, die den gleichen Durchmesser wie 
die Stützwalze aufweist. Dazu kann eine erfindungs-
gemäße Haltevorrichtung oder Rakelvorrichtung auf 
die Schleifwalze montiert werden, woraufhin der Ab-
stand zwischen der Rückwand und der Stützwalze 
mit Hilfe eines Positioniermittels so lange verringert 
wird, bis die Unterkante der Rückwand die Schleif-
walze berührt. Bei Inbetriebnahme der Schleifwalze 
erfolgt ein mechanischer Abtrag der Unterkante der 
Rückwand und dadurch eine exakte Anpassung an 
deren Geometrie und somit auch an die Geometrie 
der im Beschichtungsverfahren verwendeten Stütz-
walze. Eine derart einfache, individuelle Anpassung 
ist mit klassischen Rakelvorrichtungen mit einer 
Rückwand aus Metall nicht durchführbar.

[0022] Eine Haltevorrichtung oder Rakelvorrichtung 

mit einer derart bearbeiteten Rückwand kann an-
schließend auf der bestimmungsgemäßen Stützwal-
ze angeordnet werden, wobei dann Rückwand und 
Stützwalze individuell aufeinander abgestimmt sind. 
Bestehende Undichtigkeiten können so auf einfache 
Art und Weise minimiert werden. Entsprechend sind 
in einem erfindungsgemäßen Verfahren insbesonde-
re auch Beschichtungszusammensetzungen gut ver-
arbeitbar, die eine relativ niedrige Viskosität aufwei-
sen.

[0023] Bei den verwendbaren Beschichtungszu-
sammensetzungen handelt es sich erfindungsgemäß
insbesondere um einen Klarlack oder um einen 
Farblack.

[0024] Bei dem erfindungsgemäß verwendeten 
Bahnmaterial handelt es sich insbesondere um einen 
Folie, besonders bevorzugt um eine Kunststofffolie.

[0025] Das Bahnmaterial wird in einem erfindungs-
gemäßen Verfahren vorzugsweise mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 30 m/min, insbesondere zwi-
schen 10 m/min und 20 m/min, über die Stützwalze 
bewegt.

[0026] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der Zeichnung in Verbindung mit den Unter-
ansprüchen. Hierbei können einzelne Merkmale je-
weils für sich oder zu mehreren in Kombination mit-
einander bei einer Ausführungsform der Erfindung 
verwirklicht sein. Die beschriebenen bevorzugten 
Ausführungsformen dienen lediglich zur Erläuterung 
und zum besseren Verständnis der Erfindung und 
sind in keiner Weise einschränkend zu verstehen.

Figurenbeschreibung

[0027] In der Zeichnung zeigt:

[0028] Fig. 1: Querschnitt einer erfindungsgemä-
ßen Rakelvorrichtung mit einer Stützwalze und einer 
darüber geführten Folienbahn.

[0029] In Fig. 1 ist der Querschnitt einer erfindungs-
gemäßen Rakelvorrichtung 100 dargestellt. Zu er-
kennen ist das Dosierelement 101, das in eine Aus-
nehmung 102 eines Seitenelements 103 eingescho-
ben ist. In der Ausnehmung 102 ist das Dosierele-
ment 101 mittels eines Arretiermittels 104 fixiert. Bei 
dem Arretiermittel 104 handelt es sich vorliegend um 
eine werkzeuglos verstellbare Schraube. Des weite-
ren ist die aus Polyoxymethylen bestehende Rück-
wand 105 dargestellt, die mit den Seitenelementen 
(lediglich das Seitenelement 103 ist dargestellt) und 
dem Dosiermittel 101 ein trogartiges Reservoir bildet, 
in dem sich als Beschichtungszusammensetzung 
106 ein niedrigviskoser Farblack befindet. Bezugs-
zeichen 108 kennzeichnet eine Folienbahn, die über 
die Stützwalze 107 geführt wird. Durch den Spalt 109
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zwischen der Rückwand 105 und der Stützwalze 107
tritt die Folienbahn 108 in das Reservoir mit dem 
Farblack 106 ein und wird durch den Rakelspalt 110
wieder herausgeführt. Nach Austritt aus dem Reser-
voir weist die Folienbahn 108 eine Beschichtung in 
einer Dicke auf, die im wesentlichen der Höhe des 
Rakelspaltes 110 entspricht. Die Unterkante 111 der 
Rückwand 105 wurde vor ihrem Einsatz auf einer 
Schleifwalze an den Durchmesser der Stützwalze 
107 angepasst.

Patentansprüche

1.  Rakelvorrichtung (100) zum Auftrag einer Be-
schichtungszusammensetzung (106) auf über eine 
Stützwalze (107) laufendes Bahnmaterial (108), um-
fassend ein Dosierelement (101) sowie eine über der 
Stützwalze anordenbare Haltevorrichtung für das Do-
sierelement, letztere mit einer Rückwand (105) und 
zwei Seitenelementen (103), wobei die Haltevorrich-
tung im Gebrauchszustand zusammen mit dem Do-
sierelement (101) einen trogartigen, nach oben offe-
nen und unten durch das über die Stützwalze (107) 
laufende Bahnmaterial (108) begrenzten Behälter bil-
det, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die 
an das Bahnmaterial (108) angrenzende Unterkante 
(111) der Rückwand (105) aus Kunststoff besteht.

2.  Rakelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass es sich bei dem Dosierelement 
(101) um ein Messer handelt.

3.  Rakelvorrichtung nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Unter-
kante des Dosierelements (101) abgerundet oder zu-
gespitzt ausgebildet ist.

4.  Rakelvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Dosierelement (101) aus Metall besteht.

5.  Rakelvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie Positioniermittel aufweist, mit deren Hilfe die Po-
sition der Haltevorrichtung zur Stützwalze (107), ins-
besondere im Hinblick auf den daraus resultierenden 
Winkel zwischen dem Dosierelement (101) und dem 
über die Stützwalze (107) laufenden Bahnmaterial 
(108) und/oder dem Abstand zwischen der Rück-
wand (105) und der Stützwalze (107), einstellbar ist.

6.  Haltevorrichtung für eine Rakelvorrichtung 
(100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
umfassend eine mindestens teilweise aus Kunststoff 
bestehende Rückwand (105) sowie zwei Seitenele-
mente (103).

7.  Haltevorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Seitenelemente (103) Hal-
temittel für das Dosierelement (101) aufweisen.

8.  Haltevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass es sich bei den Haltemitteln 
um Ausnehmungen (102) handelt, in die das Dosier-
element (101) insbesondere einschiebbar oder ein-
steckbar ist.

9.  Haltevorrichtung nach Anspruch 7 oder An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
mittel derart ausgebildet sind, dass die Position des 
Dosierelements (101) zur Stützwalze (107), insbe-
sondere sein Abstand zur Stützwalze (107), flexibel 
einstellbar ist.

10.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
den Haltemitteln um Spalte handelt, in denen ein ein-
geschobenes Dosierelement (101) insbesondere stu-
fenlos verschiebbar ist.

11.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitene-
lemente (103) Arretiermittel (104) aufweisen, mit de-
nen das Dosierelement (101) in einer bestimmten Po-
sition arretierbar ist.

12.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitene-
lemente (103) mindestens teilweise aus Kunststoff 
bestehen.

13.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
wand (105) und die Seitenelemente (103) als einstü-
ckiges Bauteil ausgebildet sind.

14.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunst-
stoff einen oder mehrere Thermoplasten umfasst.

15.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
dem Kunststoff um einen als Gleitlagerwerkstoff ge-
eigneten Kunststoff handelt.

16.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunst-
stoff mindestens einen Werkstoff aus der Gruppe mit 
Polyamid, PTFE, PVC und Polyacetal umfasst.

17.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
dem Kunststoff um Polyoxymethylen handelt.

18.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunst-
stoff einen oder mehrere Füllstoffe, insbesondere Fa-
sern, aufweist.

19.  Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
5/7



DE 10 2007 034 573 A1    2009.01.15
wand (105) ein Verstärkungsmittel, insbesondere ein 
Versteifungsmittel, aufweist.

20.  Verfahren zum Auftragen einer Beschich-
tungszusammensetzung (106) auf ein über eine 
Stützwalze (107) laufendes Bahnmaterial (108), ge-
kennzeichnet durch die Verwendung einer Rakelvor-
richtung (100) und/oder einer Haltevorrichtung mit ei-
ner mindestens teilweise aus Kunststoff bestehen-
den Rückwand (105) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Unterkante (111) der Rück-
wand (105) vor dem Beschichtungsvorgang an die 
Stützwalze (107), insbesondere an die Oberfläche 
und/oder den Durchmesser der Stützwalze (107), an-
gepasst wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anpassung durch ein mecha-
nisches Verfahren, insbesondere ein Schleifverfah-
ren, erfolgt.

23.  Verfahren nach Anspruch 21 oder Anspruch 
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwand 
(105) zur Anpassung auf einer Schleifwalze einge-
schliffen wird, die den gleichen Durchmesser wie die 
Stützwalze (107) aufweist.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Be-
schichtungszusammensetzung (106) um einen Klar-
lack oder um einen Farblack handelt.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem 
Bahnmaterial (108) um einen Folie handelt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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